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Beschluss 
des Bayerischen Landtags 

Der Landtag hat in seiner heutigen öffentlichen Sitzung 
beraten und beschlossen: 

Gesetzentwurf der Staatsregierung 

Drs. 15/6302, 15/6916 

Gesetz zur Änderung des Bayerischen Beamtengesetzes 
und weiterer dienstrechtlicher Vorschriften 

§ 1 
Änderung des Bayerischen Beamtengesetzes 

Das Bayerische Beamtengesetz (BayBG) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom  27. August 1998 (GVBl S. 702, 
BayRS 2030-1-1-F), zuletzt geändert durch § 2 des Geset-
zes vom 24. Dezember 2005 (GVBl S. 665), wird wie folgt 
geändert:  

1. In der Inhaltsübersicht werden die Worte „Art. 86a 
(aufgehoben)“ durch die Worte „Art. 86a Beihilfe in 
Krankheits-, Geburts-, Pflege- und sonstigen Fällen“ 
sowie die Worte „Art. 151 (aufgehoben)“ durch die 
Worte „Art. 151 Übergangsregelungen zum Beihilfe-
recht“ ersetzt. 

2. Es wird folgender Art. 86a eingefügt: 

„Art. 86a 
Beihilfe in  

Krankheits-, Geburts-, Pflege- und sonstigen Fällen 

(1) Beamte, Ruhestandsbeamte, deren versorgungsbe-
rechtigte Hinterbliebene sowie Dienstanfänger und frü-
here Beamte, die wegen Dienstunfähigkeit oder Errei-
chen der Altersgrenze entlassen sind, erhalten für sich, 
den Ehegatten, soweit dessen Gesamtbetrag der Ein-
künfte (§ 2 Abs. 3 Einkommensteuergesetz) im zweiten 
Kalenderjahr vor der Stellung des Beihilfeantrags 
18.000 € nicht übersteigt, und die im Familienzuschlag 
nach dem Bundesbesoldungsgesetz berücksichtigungs-
fähigen Kinder Beihilfen als Ergänzung der aus den 
laufenden Bezügen zu bestreitenden Eigenvorsorge, so-
lange ihnen laufende Besoldungs- und Versorgungsbe-
züge zustehen. 

(2) 1Beihilfeleistungen werden zu den nachgewiesenen 
medizinisch notwendigen und angemessenen Aufwen-
dungen in Krankheits-, Geburts- und Pflegefällen und 
zur Gesundheitsvorsorge gewährt. 2Beihilfen dürfen 

nur gewährt werden, soweit die Beihilfe und Leistun-
gen Dritter aus demselben Anlass die dem Grunde nach 
beihilfefähigen Aufwendungen nicht überschreiten. 
3Sind die finanziellen Folgen von Krankheit, Geburt, 
Pflege und Gesundheitsvorsorge durch Leistungen aus 
anderen Sicherungssystemen dem Grunde nach abgesi-
chert, erfolgt keine zusätzliche Gewährung von Beihil-
feleistungen; Sachleistungen sind vorrangig in An-
spruch zu nehmen. 4Soweit nur Zuschüsse zustehen, 
sind diese anzurechnen. 5Der Anspruch auf Beihilfe-
leistungen ist bei Mitgliedern der gesetzlichen Kran-
kenversicherung beschränkt auf Leistungen für Zahner-
satz, für Heilpraktiker und auf Wahlleistungen im 
Krankenhaus. 6Aufwendungen für den Besuch schuli-
scher oder vorschulischer Einrichtungen und berufsför-
dernde Maßnahmen sowie Aufwendungen für einen 
Schwangerschaftsabbruch, sofern nicht die Vorausset-
zungen des § 218a Abs. 2 oder 3 des Strafgesetzbuchs 
vorliegen, sind von der Beihilfefähigkeit ausgeschlos-
sen. 7Bei Inanspruchnahme von Wahlleistungen im 
Krankenhaus sind nach Anwendung der persönlichen 
Bemessungssätze folgende Eigenbeteiligungen abzu-
ziehen: 

1. wahlärztliche Leistungen:  

25 € pro Aufenthaltstag im Krankenhaus, 

2. Wahlleistung Zweibett-Zimmer:  

7,50 € pro Aufenthaltstag im Krankenhaus,   
  höchstens für 30 Tage im Kalenderjahr. 

(3) 1Beihilfen werden als Vomhundertsatz der beihilfe-
fähigen Aufwendungen (Bemessungssatz) oder als 
Pauschalen gewährt. 2Der Bemessungssatz beträgt bei 
Beamten und Richtern 50 v.H., bei Ehegatten sowie bei 
Versorgungsempfängern 70 v.H., bei Kindern und ei-
genständig beihilfeberechtigten Waisen 80 v.H. 3Sind 
zwei oder mehr Kinder berücksichtigungsfähig, beträgt 
der Bemessungssatz eines Beihilfeberechtigten 70 v.H.; 
bei mehreren Beihilfeberechtigten beträgt der Bemes-
sungssatz nur bei einem von ihnen 70 v.H. 4In besonde-
ren Ausnahmefällen kann eine Erhöhung der Bemes-
sungssätze vorgesehen werden. 5Die festgesetzte Bei-
hilfe ist um  

1. 6 € je Rechnungsbeleg bei ambulanten ärztlichen, 
zahnärztlichen, psychotherapeutischen Leis-
tungen sowie bei Leistungen von Heilprakti-
kern, 

2. 3 € je verordnetem Arzneimittel, Verbandmittel 
und Medizinprodukt,  

jedoch nicht mehr als die tatsächlich gewährte Beihilfe 
zu mindern (Eigenbeteiligung). 6Die Eigenbeteiligung 
unterbleibt  
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1. bei Aufwendungen für Waisen, für Beamte auf 
Widerruf im Vorbereitungsdienst, und für berück-
sichtungsfähige Kinder,  

2. für Beihilfeberechtigte und berücksichtigungsfähi-
ge Angehörige, die Mitglied einer gesetzlichen 
Krankenversicherung sind,  

3. bei Pflegemaßnahmen, 

4. bei ärztlich veranlassten Folgeuntersuchungen 
durch andere Fachärzte, die entsprechend dem je-
weiligen Berufsbild selbst keine therapeutischen 
Leistungen erbringen, 

5. bei anerkannten Vorsorgeleistungen und 
6. soweit sie für den Beihilfeberechtigten und seinen 

berücksichtigungsfähigen Ehegatten zusammen die 
Belastungsgrenze überschreitet. 

7Die Belastungsgrenze beträgt 2 v.H. der Jahresdienst- 
bzw. Jahresversorgungsbezüge nach beamtenrechtli-
chen Vorschriften oder Grundsätzen ohne die kinderbe-
zogenen Anteile im Familienzuschlag sowie der Jahres-
renten aus der gesetzlichen Rentenversicherung und ei-
ner zusätzlichen Alters- und Hinterbliebenenversor-
gung. 8Für chronisch Kranke im Sinn des Fünften Bu-
ches Sozialgesetzbuch beträgt die Belastungsgrenze 
1 v.H., es sei denn, sie haben die wichtigsten evidenz-
basierten Untersuchungen nicht regelmäßig in An-
spruch genommen oder beteiligen sich nicht hinrei-
chend an einer adäquaten Therapie. 
(4) 1Die obersten Dienstbehörden setzen die Beihilfen 
fest und ordnen die Zahlung an. 2Sie können diese Be-
fugnisse auf andere Dienststellen übertragen. 3Die Fest-
setzung und Anordnung der Beihilfe im staatlichen Be-
reich erfolgt durch das Landesamt für Finanzen; die 
sonstigen Befugnisse der obersten Dienstbehörden 
beim Vollzug der Beihilfevorschriften können auf das 
Staatsministerium der Finanzen übertragen werden. 
4Abweichungen von Satz 3 Halbsatz 1 sind durch 
Rechtsverordnung der Staatsregierung zu regeln. 5Die 
Gemeinden, Gemeindeverbände und die sonstigen der 
Aufsicht des Staates unterstehenden Körperschaften, 
Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts kön-
nen zur Erfüllung ihrer Verpflichtungen nach Abs. 1 
eine Versicherung abschließen oder sich der Dienstleis-
tungen von Versicherungsunternehmen oder sonstiger 
geeigneter Stellen bedienen und hierzu die erforderli-
chen Daten übermitteln; die Zuerkennung der Eignung 
setzt voraus, dass die mit der Beihilfebearbeitung 
betrauten Personen nach dem Verpflichtungsgesetz zur 
Wahrung der Daten verpflichtet werden. 6Die mit der 
Beihilfebearbeitung beauftragte Stelle darf die Daten, 
die ihr im Rahmen der Beihilfebearbeitung bekannt 
werden, nur für diesen Zweck verarbeiten und nutzen. 
7Art. 100a Abs. 1 Satz 1 Halbsatz 2, Art. 100b Satz 4, 
Art. 100d und Art. 100g gelten entsprechend.  
(5) 1Das Nähere hinsichtlich des Kreises der beihilfebe-
rechtigten Personen und der berücksichtigungsfähigen 
Angehörigen, des Inhalts und Umfangs der Beihilfen 

sowie des Verfahrens der Beihilfengewährung regelt 
das Staatsministerium der Finanzen durch Rechtsver-
ordnung. 2Insbesondere können Bestimmungen getrof-
fen werden  
1. hinsichtlich des Kreises der beihilfeberechtigten 

Personen und der berücksichtigungsfähigen Ange-
hörigen über  
a) Konkurrenzregelungen für den Fall des Zu-

sammentreffens mehrerer inhaltsgleicher An-
sprüche auf Beihilfeleistungen in einer Person, 

b) die Gewährung von Beihilfeleistungen für  
Ehegatten bei wechselnder Einkommenshöhe 
und bei individuell eingeschränkter Versicher-
barkeit des Kostenrisikos, 

c) die Beschränkung oder den Ausschluss der 
Beihilfen für Ehrenbeamte und Beamte, deren 
Dienstverhältnis auf weniger als ein Jahr be-
fristet ist, 

2. hinsichtlich des Inhalts und Umfangs der Beihilfen 
über  

a) die Einführung von Höchstgrenzen,  

b) die Beschränkung auf bestimmte Indikationen,  

c) die Beschränkung oder den Ausschluss für Un-
tersuchungen und Behandlungen nach wissen-
schaftlich nicht allgemein anerkannten Metho-
den,  

d) den Ausschluss für Arznei-, Heil- und Hilfs-
mittel zur Behandlung der erektilen Dysfunkti-
on, Rauchentwöhnung, Abmagerung und Zü-
gelung des Appetits, Regulierung des Körper-
gewichts und Verbesserung des Haarwuchses, 

e) die Beschränkung oder den Ausschluss von 
Beihilfen zu Aufwendungen, die in Ländern 
außerhalb der Mitgliedsstaaten der Europäi-
schen Union erbracht werden, 

3. hinsichtlich des Verfahrens der Beihilfengewäh-
rung über   

a) die elektronische Erfassung und Speicherung 
von Anträgen und Belegen,  

b) die Verwendung einer elektronischen Gesund-
heitskarte entsprechend § 291a des Fünften 
Buches Sozialgesetzbuch, wobei der Zugriff 
der Beihilfestellen auf Daten über die in An-
spruch genommenen Leistungen und deren 
Kosten zu beschränken ist,  

c) die Beteiligung von Gutachtern, Beratungsärz-
ten und sonstigen geeigneten Stellen zur Über-
prüfung der Notwendigkeit und Angemessen-
heit einzelner geltend gemachter Aufwendun-
gen einschließlich der Übermittlung der erfor-
derlichen Daten, wobei personenbezogene Da-
ten nur mit Einwilligung des Beihilfeberechtig-
ten übermittelt werden dürfen; die Zuerken-
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nung der Eignung setzt voraus, dass die mit der 
Bewertung betrauten Personen nach dem Ver-
pflichtungsgesetz zur Wahrung der Daten ver-
pflichtet werden, 

d) die Durchführung der Regelungen zur Belas-
tungsgrenze (Abs. 3 Sätze 7 und 8). 

(6) Die Staatsregierung unterrichtet den Landtag fort-
laufend über den Erlass und die geplanten Änderungen 
der Rechtsverordnung nach Abs. 5 Satz 1.“ 

3. Art. 100g wird wie folgt geändert: 

a) In Abs. 2 Satz 2 werden nach dem Wort „zurück-
zugeben“ die Worte „oder zu vernichten“ einge-
fügt. 

b) Dem Abs. 5 wird folgender Satz 3 angefügt: 

„3Elektronisch gespeicherte Beihilfebelege sind 
spätestens ein Jahr nach Ablauf des Jahres, in dem 
die Unterlagen elektronisch erfasst wurden, zu lö-
schen, sofern sie nicht darüber hinaus für die Bear-
beitung oder aufgrund sonstiger gesetzlicher Vor-
schriften benötigt werden“. 

4. Art. 151 erhält folgende Fassung: 

„Art. 151 
Übergangsregelungen zum Beihilferecht 

Bis zum Inkrafttreten der Rechtsverordnung nach 
Art. 86a Abs. 5 gelten die am 18. September 2006 in 
Bayern maßgebenden Beihilfebestimmungen.“ 

 
§ 2 

Änderung des Bayerischen Besoldungsgesetzes 

Das Bayerische Besoldungsgesetz (BayBesG) in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 30. August 2001 (GVBl S. 
458, BayRS 2032-1-1-F), zuletzt geändert durch § 1 des 
Gesetzes vom 23. Mai 2006 (GVBl S. 303), wird wie folgt 
geändert:  

1. In der Inhaltsübersicht werden die Worte „Art 11 Bei-
hilfen“ durch die Worte „Art. 11 (aufgehoben)“ ersetzt. 

2. Art. 11 wird aufgehoben. 

3. Art. 12 wird wie folgt geändert: 

a) Abs. 3 wird aufgehoben. 

b) Der bisherige Abs. 4 wird Abs. 3 und erhält fol-
gende Fassung: 

„(3) Abweichend von Abs. 2 Satz 2 kann die 
Staatsregierung für den staatlichen Bereich durch 
Rechtsverordnung die Befugnisse der obersten 
Dienstbehörden auf das Landesamt für Finanzen 
übertragen.“ 

4. Die Anlage 1 - Bayerische Besoldungsordnungen - 
wird wie folgt geändert: 

a) In der Besoldungsgruppe A 16 wird nach dem Amt 
„Hauptgeschäftsführer/Hauptgeschäftsführerin der 

Handwerkskammer Coburg“ das Amt „Institutsdi-
rektor, Institutsdirektorin“ mit der Funktionsbe-
zeichnung „– als der ständige Vertreter des Direk-
tors der Akademie für Lehrerfortbildung und Per-
sonalführung10) –“ eingefügt. 

b) Es wird folgende Fußnote 10 angefügt: 

„10) Soweit die Stellvertreterfunktion aus dienst- 
oder laufbahnrechtlichen Gründen nicht von ei-
nem Oberstudiendirektor oder einer Oberstu-
diendirektorin wahrgenommen werden kann. 
Der Funktionsinhaber oder die Funktionsinha-
berin muss über die Befähigung für das Lehr-
amt an Realschulen verfügen und mindestens 
eine vierjährige Dienstzeit als Institutsrektor 
oder Institutsrektorin an der Akademie in der 
Führungsfortbildung verbracht haben.“ 

 

§ 3 
Änderung des Bayerischen Richtergesetzes 

Das Bayerische Richtergesetz – BayRiG – (BayRS 301-1-J), 
zuletzt geändert durch § 3 des Gesetzes vom 24. Dezember 
2005 (GVBl S. 665), wird wie folgt geändert: 

1. Art. 8b wird wie folgt geändert: 

a) In Abs. 1 Nr. 2 wird die Zahl „55“ durch die Zahl 
„50“ ersetzt. 

b) Abs. 3 wird aufgehoben. 

2. Art. 8d Abs. 1 wird wie folgt geändert: 

a) In Satz 1 werden die Worte „Art. 8b Abs. 1 und 3“ 
durch die Worte „Art. 8b Abs. 1“ ersetzt. 

b) In Satz 3 werden die Worte „Art. 8b Abs. 3“ durch 
die Worte „Art. 8b Abs. 1 Nr. 2“ ersetzt. 

 
§ 4  

Änderung des Gesetzes zur Sicherung  
des juristischen Vorbereitungsdienstes  

Art. 2 Abs. 2 Satz 1 des Gesetzes zur Sicherung des juristi-
schen Vorbereitungsdienstes (SiGjurVD) vom 27. Dezem-
ber 1999 (GVBl S. 529, BayRS 302-1-J), zuletzt geändert 
durch § 16 des Gesetzes vom 24. Dezember 2005 (GVBl S. 
665), erhält folgende Fassung: 

„1Für die Rechte und Pflichten der Rechtsreferendare sowie 
für die Beendigung des öffentlich-rechtlichen Ausbildungs-
verhältnisses sind die für Beamte auf Widerruf geltenden 
Bestimmungen mit Ausnahme der Art. 66, 86a und 90 des 
Bayerischen Beamtengesetzes entsprechend anzuwenden.“ 

 

§ 5 
Inkrafttreten 

Dieses Gesetz tritt am 1. Januar 2007 in Kraft.    
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Der Präsident  

I.V. 

Barbara Stamm 

I. Vizepräsidentin 
 


